
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/3/30 13Os29/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1998

Norm

StGB §143 B

StPO §345 Abs1 Z13

Rechtssatz

Der erste Strafsatz des § 143 StGB enthält selbst bei Verwendung einer Wa7e und Zufügung einer schweren

Körperverletzung nur ein Verbrechen. Wird daher bei Annahme beider Quali:kationen nur eine bekämpft, stellt sich

dies als Sanktionsrüge dar.
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